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Eın halbes Jahr, bevor C1iMN außerordentlicher Kongrefß des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes C1in Grundsatzprogramm verabschieden soll, legt der Bundes-
vorstand, nachdem schon Vorentwürtfe VOrFAaUSSCSANSECN 5} den Entwurf
diesem Programm V On n ı den Mitgliedgewerkschaften, aber auch ı der
SONSLIgENOffentlichkeit diskutieren lassen. Die Tagespresse hat alsbald Stellung
M  CN; jler soll ı Anschluß 1e 1 dieser Zeıitschrift Juli/August 1959 VOTL-

gelegte Kritik des Münchener Grundsatzprogramms VO  e} 1949 einÜberblick über
den Entwurf gegeben un C1iNeEe Stellungnahme T:versucht werden.

Bestand das SOSENANNTE Münchener Grundsatzprogramm 1Ur aus Z WEeli Gruppen
Von „Grundsätzen“ (Wirtschaftspolitische Grundsätze, Sozialpolitische rund-
satze), haben WIr 1er mIiIit formal geschlossenen Programm tun, das
nach ausführlichen, ı gehobener Sprache gehaltenen Priäambel wirtschafts-
politische Grundsätze, sozlalpolitische Grundsätze und — völlig NECu kulturpoli-
tische Grundsätze umfaßt.

Präambel
Die Präambel äßt den BCISUgEN Standort erkennen: N 1STt die, geschichtlich g_

sehen, Vor allem dem Christentum verdankende, jedoch ıcht spezifisch christlich
gefärbte Humanıtät der rortgeschrittenen Völker der freien Welrt Gleich FEın-
Sang „bekennen sıch der Deutsche Gewerkschaftsbund un Gewerkschaften

den unveräußerlichen Rechten des Menschen auf Freiheit und Selbstbestim-
Mung und :ZUurUnantastbarkeit seiner Würde“ Um auf dem Wege, er] der Ver-
gangenheit bereits „stolzen Erfolgen“ geführt hat, verantwortungsbewußt W C1-

terzuschreiten, bedürfe 6S „gleichstarker ImpulseAaUus den ethischen un politischen
Grundhaltungen, die den Geist der Solıdarıität ı den Gewerkschaften bestimmen“

Sehr beachten 1ST, daß die Anklagen den Kapiıtalısmus auf die „‚Trühe
kapitalistische Wırtschaftsordnung“ beschränkt werden; MIL dem ıcht zuletzt
dank der Wirksamkeit der Gewerkschaften inzwischen soz1ial temperıerten Kapita-
lısmus VON heute glaubt iINnan also oftenbar das Auskommen finden können. Um
diese Möglichkeit icht zerschlagen, vermeidet mman wiılde Anklagen un erst
recht CiNe Kriegserklärung.
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Nachdrück]ich wird der enge ' Zusaémehhähé zviris&;en Géwerkséhaflen und
Demokratie unterstrichen. An die Stelle der früher gelegentlich unterlaufenden
maßlosen Übertreibungen trıtt jetzt die immer noch anspruchsvolle Selbsteinschät-
ZUuNg als „entscheidender (sıc!) Integrationsfaktor der Demokratie un wichtiger
(hier ohne Superlatıv!) Partner der politischen, wirtschaftlichen un: kulturellen
Wiıllensbildung“. Auch das 1St gewi1ß icht wen1g, 1St aber un daraut kommt 65

an! mıiıt der bestehenden verfassungsrechtlichen Grundordnung vereinbar.
An etwäs spaterer Stelle der Präambel nehmen die Gewerkschaften für sıch 1n

Anspruch, „die wirtschaftlichen, soz1alen und kulturellen Interessen aller Arbeit-
nehmer un ıhrer Famılien“ wahrzunehmen, jedoch miıt der ausdrücklichen Begren-
ZUNg „1m Rahmen der Erfordernisse des Gemeinwohls“. Da{iß die Gewerkschaften
berufen sınd, die Interessen ıcht DUr der eigenen Mitglieder, sondern auch der
ıcht gewerkschaftlich organısierten Arbeitnehmer wahrzunehmen, 1St anerkann-
ten Rechts Allzuleicht verführt S1€e das jedoch dem Irrtum, die Arbeitnehmer-
schaft, deren Repräasentanz S$1e sıch beruten WI1ssen, mıit dem Volks- und Staats-
ganzen un tolgerecht die Interessen der durch S1e repräsentierten Großgruppe mıit
dem Gemeinwohl verwechseln. Dieser Irrtum 1St 1er glücklich vermieden;
folgerecht wırd die Wahrnehmung der Interessen der Arbeitnehmerschaft, w1e 6c$5

sıch gehört, 1n den „Rahmen der Erfordernisse des Gemeinwohls“ hineingestellt,
1. dem, W 4S das Gemeinwohl erfordert, e1in- un: untergeordnet.: — Wenn

spaterer Stelle ıcht NUr die politischen Instanzen, sondern „alle, die Wil-
lens SM aufgefordert werden, die Gewerkschaften 1n ıhren Bestrebungen
terstützen, un diese Aufforderung damıt begründet wiırd, dafß die Gewerkschaften
„über CNSC Interessenvertretung hınaus dem Gemeinwohl dienen“, bedeutet das
keinen Widerspruch: haben die Gewerkschaften sıch verbindlich gemacht, mi1t ihren
Bestrebungen „1m Rahmen der Ertordernisse des Gemeinwohls“ Zu bleiben,
annn eın Zweıtel bestehen, daß das, wodurch sıe dem wahren Wohl eines DE
ßBen Volksteıils, W1e 6S die Arbeitnehmerschaft 1St, dienen, dem Gemeinwohl icht
NUr keinen Abtrag CUL, sondern Er unmittelbar der miındestens mittelbar Öördert.

Dıie ursprünglichen Satzungen sowohl des DGB selbst als auch der Einzelgewerk-
schaften enthielten (mıt kleinen Abwandlungen 1m einzelnen) die Vorschrift welt-
anschaulicher und parteıipolıtischer Neutralıtät. In der Zwischenzeit siınd diese
Satzungsbestimmungen me1list dahın abgewandelt worden, dafß 1Ur Unabhängı1g-
eit VO weltanschaulichen Institutionen und politischen Partejen übrigblieb. Welt-
anschauliche Neutralıtät Wr inzwischen als unvollziehbarer Begriff erkannt, weiıl
eine Gewerkschaft, un er ST recht eine solche, die mehr. als eine bloße „Lohn-
maschine“ se1n will, notwendig eine weltanschauliche Posıtion beziehen mufß, mMag
siıch diese auch darauf beschränken, eıne Anzahl von Grundwerten, die mehreren
Weltanschauungen gemeınsam sind, nzuerkennen un die ewegung auf diese
gemeinsame Grundlage stellen. Parteipolitische Neutralität dagegen ISTt begriff-
lıch möglıch, aßt siıch jedoch 1U außerordentlich schwer verwirklichen, namentlich
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dann, wWwWenn sich entweder verschiedene Parteıen sehr unterschiedlich freundlich
oder ablehnend gewerkschaftlichen Forderungen stellen der WEeNN der Miıt-

yliedschaft un och mehr ı Funktionärkörper die Angehörigen polıtischen
Parteı Cin starkes Übergewicht haben, WIC 1es ZUuE mindesten ı Funktionärkör-
PCI des DGB un SOTHETH Gewerkschaften unbestrittenermaßen der Fall 1ST Dem-
gemäfß verlautbart die Priäambel Der DGB un Gewerkschaften siınd un
bleiben unabhängig VO:  a} Regierungen, Parteıen, Konfessionen unUnternehmern
Während S1IC sich ihrer Unabhängigkeit rühmen, bekunden S1C ihre Entschlos-
senheıt weltanschaulicher, relıg1öser un politischer Toleranz offenbar dem
Bewußtsein, dafß ıhre Unabhängigkeit bereits gefestigter Besitzstand SCc1 die ole-
14aNZ dagegen och sehr hohem Grade Gegenstand des Bemühens SC1I MUu

Gerügt wiırd die bestehende ungerechte Einkommens- un Vermögensverteilung
und beklagt da{fß die Arbeitnehmer un damıiıt die übergroße Mehrheit der Bevöl-
kerung „nach WIC VOT VO  3 der Verfügungsgewalt ber Produktionsmittel DC-
schlossen sind Man könnte Nn, diesem Mangel Verfügungsgewalt solle
durch die wirtschaftliche Mitbestimmung abgeholfen werden da aber VOoO  $ der Mıt-
bestimmung EerSst Z W ©1 Absätze Spater dıe ede 1ST un 1er fortgefahren wırd die
Arbeitskraft SC1 „auch heute noch die CINZISC Einkommensquelle des Arbeitneh-
INers MU aAaNngCNOMMEN werden, 1er gehe esS Beteiligung der Arbeitnehmer

Einkommen au (Produktionsmittel Vermögen, W 45 breite Streuung dieser Art
Von Vermögen 7AGRE Voraussetzung hätte, worauft wirtschaftspolitischen eıl
ter Zıf1 I1 zurückgekommen wırd Hıer dagegen wiırd AaUuUsSs dem Umstand daß
die Arbeitskraft die CINZISC Einkommensquelle des Arbeitnehmers 1ST die Notwen-
digkeit Ausgleichs der soz1alen Risıken durch Ma{fißnahmen der Soz1ialen Siıcher-
eıt abgeleitet diese Maßnahmen erscheinen als Ausfluß der solidarischen Verant-
wortung der Gesellschaft“

Die Miıtbestimmung WIFr: j1er der Präambel als weitausgreifende Ma{fßßnahme
ZuUuUr Umgestaltung der Gesellschaft vorgestellt S1IC coll 7A3NG Teilnahme „aller Büurger

der kulturellen, politischen un wirtschaftlichen Willensbildung“ führen Im
Programm cselbst erscheint die Miıtbestimmung wirtschaftspolitischen e1]
Zift 111 un sozialpolitischen el Z;ft 11 VO! der 1er der
Priambel andeutungsweıse ıhr zugeschriebenen gesellschaftspolitischen Bedeutung
1ST. nıcht elıter die ede

Gesamt- un weltpolitisch sol] die Enge der einzelstaatlichen Volkswirtschaften
überwunden un e1iNeE politische nd wirtschaftliche Gemeinschaft der freien Völker
Europas (offenbar eine erwelterte EW jedoch Ausschlufß VO  =) Franco-
Spanıen un ohl auch VO Salazar-Portugal) geschaften werden, die CNS verbun-
den 1ST. MITL allen treien Völkern der Erde Es folgt das Bekenntnis yABEE Friedens-
polıtik un ZUET: Sicherung allgemeınen Friedensordnung ZU Selbst-
bestimmungsrecht der Völker MIiItTt unmittelbarer Anwendung aut das deutsche
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olk Das Bekenntnis Z Berlin als auptstadt Deutschlands erschien diesem
Zusammenhang bedeutsam, dafß m eın Platz inmiıtten dieser Grundsatze e1In-

geraumt wurde.
Wesentlich 1St die Erklärung, der DGB un se1l Gewerkschaften selen „bei‘eit,

1ın Aufgeschlossenheit un ehrlicher Auseinandersetzung die Fragen unserer eit
miıt den Repräasentanten aller Schichten unseres Volkes behandeln“. Klassen-
kämpferische Töne der auch NUr Untertone klingen 1n der Priambel ebenso w 1e
im Programm selbst ıcht Offenbar weil beı manchen Gewerkschaftern ein t1e-
tes Mißtrauen und, darın begründet, eine ausgesprochene Abneigung die
heute 1e] berutene Partnerschaft besteht, wiırd vermieden, VO  } Partnerschaft

sprechen. Der Sache nach 1St die erklärte Bereitschaft, 9  16 Fragen unserer eıt  «
1n Aufgeschlossenheit un ehrlicher Auseinandersetzung” mıit allen AazZzu eru-
tenen behandeln, nıchts anderes als ein klares Angebot der recht verstandenen

Partnerschaft.

Wirtschafispolitischer eıl

Den wirtschaftspolitischen Teil des Programms versah die „Welt der Arbeit“
(Nr 71 VO 1965 mit der Balkenüberschrift: „Die moderne Wırt-
schaft braucht Planung un Wettbewerb“. Diese Zut gewählte und durchaus tret-
fende Schlagzeile Aßt den gewaltigen Wandel erkennen, der sich vollzogen hat
Bislang die Gewerkschaften (nicht allein 1in der 1mM allgemeinen sehr

dirigistisch un planungsfreudig; s1e versicherten ZWAar ständig, s1e seie_n keine
FEreunde der Zwangs- un Kommandowirtschaft, übersahen aber, daß sehr vieles
VO  - dem, W 4s S1e forderten, aut Zwang hinauslief, allerdings auf Zwang, der
anderen angetan werden sollte un daher VOo  (} ıhnen selbst als solcher icht CMP-
funden wurde. Jetzt 1St, wird man mussen, 7zwischen Planung, die icht
NUur 1n den Einzelwirtschaften, sondern auch für die Wirtschaftspolitik unentbehr-
l ist, un: Freiheıt, hne die alles wirtschaftliche Leben der Erstarrung verfiele,
ein auUsgeWwWOSCNECS Verhältnis gefunden, selbstverständlich nıcht das alleın mögliche
oder alleın richtige, aber ohl eln Verhältnis, W 1e€e N in wirtschaftlich fortge-
schrittenen Ländern, insbesondere auch 1n Ländern der EWG, praktiziert wird
und sich ZU. mindesten als praktikabel erwıesen hat.

Zıft „Grundlagen der Wirtschaftspolitik“ Zzählt grundsätzlıche Forderungen
auf die meısten davon sind unumstriıtten un allseitig anerkannt. Bemerkenswert
1St, da{ß das Gewinnstreben, also ohl auch der „Profit“, ıcht schlechterdings
verdammt wiırd: heißt er das Wirtschaftsleben dürfe ıcht allein (sıc!) VO!

Gewinnstreben bestimmt se1n, was allseitiger Zustimmung sicher 1St. Daraus, dafß
die Wirtschaft ein Sozialprozefß I$t, in Verbindung miıt dem Prinzıp der Freiheit-
ichkeit wird gleid1 die Forderunyg der Mitbestimmung abgeleitet; der Zu-
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sammenhang Z  ” daß 1er die gewerkschaflliche Mitbestimmung gemeEe1INL 1ST
wenn auch die Mitbestimmung der Belegschaften iıcht ausgeschlossen wird

Z i I1 Zzählt fünf Ziele der Wiırtschaftspolitik auf Vollbeschäftigung un
Wıirtschaftswachstum Gerechte Einkommens- un: Vermögensverte1-

lJung die sıch iıcht NUr auf künftig He  o entstehendes Vermögen bezieht enn der
Anspruch der Arbeitnehmer auf eine Beteiligung dem bereits gebildeten Ver-

bleibt aufrecht erhalten In diesem Zusammenhang findet sich eine Bemer-
kung ZAU} Lohnpolitik die besagt, „dıe aktive Lohnpolitik der Gewerkschaften <&

se1l auf eine gerechtere Verteilung des Sozialprodukts gerichtet“ Das 1ST aber auch
alles, W as der Programmentwurf überhaupt ZUr Lohnpolitik hat Schon

Münchener Grundsatzprogramm fehlte dieses ure1genste Gebiet gewerkschaft-
licher Tätigkeıt daß dieser Mangel auch Entwurf 748 Grundsatzpro-
3 bestehen bleibt aßt sıch aum anders erklären, als daß die Lohnpolitik
Aanstatt das verbindende Glied zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik bilden,
zwischen diesen beiden durchgesackt IS Zu „Stabilität des Geldwerts bleibt
leider der entscheidend wichtige Beitrag unerwähnt, den die Gewerkschaften selbst
V AG eisten haben: die Forderung wırd wieder einmal „die anderen“ gerich-
tEeL. In Ahnlicher Weıse wird ı die „Verhinderung des Mißbrauchs wirtschaft-
licher Macht“ kurzerhand dem Staat aufs Gewissen gebunden. Aus „Internatio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit“ SC1 der durchaus berechtigte 1nwels her-
vorgehoben WI1eE wichtig für die sSogenannten Entwicklungsländer der Aufbau
demokratischer unabhängiger Arbeitnehmerorganisationen 1St ergänzend sollte
darauf hingewiesen werden, WIC schwier1g sich das gerade diesen | B
ern er wEeEeIST die Gewerkschaften können da Aaus CISCNCL reicher Erfahrung
sprechen

Z ıf I11 Miıttel un Wege der Wirtschaftspolitik“ Stelle den
Volkswirtschaftlichen Rahmenplan Entscheidend wichtig 1STt der SAtz. wonach

die Rıichtlinien des erstellenden Nationalbudgets NUr für die Urgane der at-
lıchen Wiırtschaftspolitik verbindlich sC1Mh sollen, übrigen aber NUur Orientie-
rungsdaten geben für die CISCNCN freien Entscheidungen den Wirtschaftsbran-
chen un den Einzelwirtschaften Das IST der Sache nach das, W as das Go0-
desberger Grundsatzprogramm der SPID ordert 6S 1ST eindeutig WCN1ISCI als die
französische ‚planıfıcation und dürfte sıch 7ziemlich decken MIt den Absıch-

der EWG-Kommissıion, denen sich allerdings die Wırtschaftspolitik der Bun-
desrepublik WEN18gSTENS Augenblick noch MTL außerster Entschiedenheit
nıcht Verbissenheit enNtgegeNsSteMMt

Die Ausführungen „Offentlicher Haushalt Fınanz- un Steuerpolitik
sind ohl etwaAas schwach die geforderte Verlagerung der Steuerlast VO den
indirekten den direkten Steuern den iıhr 1er zugeschriebenen Erfolg haben
würde, darüber sind die Meınungen Fachkreisen geteilt.

In Übereinstimmung M1 den Ausführungen ZUuU volkswirtschaftlichen Rahmen-
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plan wiıird Dıie Investitionsplanung begrüßenswert vorsichtig behandelt
Das Ziel die Investitionen auf den volkswirtschaftlichen Rahmenplan
abzustimmen, sol] erreicht werden, „ohne die letzte Entscheidung ber Art und
Umftang der Investionen AUuUSs dem Bereich des einzelnen Unternehmens heraus-
zunehmen

Die behandelte „Kontrolle wirtschaftlicher Macht“ CrYFERT icht 1Ur

reısen der Unternehmer sondern auch amtlichen Kreısen schwere Beunruh:i-
Sung In der 'Tat könnte INa  aD} dem harmlosen Namen der Kontrolle“ die
Wirtschaft strangulıeren Schon als die SPUD ıhrem Godesberger Grundsatzpro-

VO  } umfassender Sozialisierung abrückte, War manchen reısen der Arg-
wohn groß das sel Ce1in Täuschungsmanöver Der gleiche Argwohn regt sıch
wieder, WEeNn nunmehr klarer Abkehr VO Münchener Grundsatzprogramm
VON 1949 auch be1 den Gewerkschaften die Sozialısierung klein geschrieben wiırd
un dıe Kontrolle wirtschaftlicher Macht den Vordergrund rückt Wenn 1er

den Mitteln ZUur Kontrolle wirtschaftlicher Macht die Mıtbestimmung der
Arbeitnehmer un iıhrer Gewerkschaften Neuordnung der Unternehmens-
verfassung aufgeführt werden, mu{fß Aazu berichtigend bemerkt werden, dafß
6s bis heute Unternehmensverfassung überhaupt tehlt A gilt daher ıcht
die noch Sar iıcht bestehende NCUu ordnen, sondern überhaupt erstmals e1iNE (J0:

ternehmensverfassung schaften
Was „Wirtschaftliche Mitbestimmung ZESART wıird mahnt 1Ur be-

kannte Forderungen erneut d insbesondere die paritätische Besetzung der Auf-
sichtsräte nach dem Montanmitbestimmungsgestez auf alle Großunternehmen
erstrecken uch die Unrecht Vergessenheit Forderung nach
überbetrieblicher Mitbestimmung WIr wieder einmal Erinnerung gerufen

Zum Abschlufß bringt die eindeutige ordnungspolitische Entscheidung ftür
„Planung un Wettbewerb“. Wenn 65 heißt, AA Rahmen grundsätzlich
Wettbewerb Orıentierten Ordnung“ bedürfe jede (sıc!) Volkswirtschaft der Pla-
Nung, Sagt der Sat7z offenbar ıcht das, W 4S ZESART werden will; INnan mu{ ıhn
ohl dahın berichtigen, da{fß Planung keine Eigentümlichkeıit Zentralverwal-
tungswirtschaft ı1ST, sondern C116 wetthbewerblich geordnete Wirtschaft ebensowen1g
ohne Planung auskommt. Daß die wettbewerbliche Ordnung der Wirtschaft ıcht
NUr als eiNC neben anderen auch mögliche der annehmbare hingenommen, sondern
eiNEC klare Entscheidung iıhren CGunsten getroften wird macht der nächstfolgende
Aatz deutlich der sich ausdrücklich Zu Verbund VO  3 Wettbewerb un Planung
bekennt beide dienen dazu, die wirtschaftspolitischen Ziele M1

chen Folgerecht wiıird enn auch einNne wırksame Gestaltung des Wettbewerbsrechts
gefordert Einzelne Sätze sınd geradezu neoliberaler Sprache formuliert andere
dagegen wollen die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen stärker 115 Spiel bringen,

den Wettbewerb stärken un den Markt Vermachtung schützen
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In dieser etzten Zıfter des wirtschaftspolitischen Teıles des Prof;rammentwurfé
liegt der Nachdruck nıcht, WI1Ie Begınn VO e1] 111 autf der Planung, sondern
umgekehrt auf dem Wettbewerb Auf diese Weiıse kommt auch 1n der Darstellungs-
welse ein UL AUSSCWOgECNES Verhältnis beider zustande.

Alles in allem M bilden die Forderungen des wirtschaftspolitischen
Teıls des Entwurfs, WEeNnNn INan absieht VO  e} dem völligen Fehlen einer lohnpoliti-
schen Konzeption, ein 1m wesentlichen gyeschlossenes, dem heutigen Stand der
Dıinge un der Erkenntnis AaNSCMESSCHNES wirtschaftspolitisches Programm. Als SPC-
zıfısch gewerkschaftlich wırd INan 1ın der Hauptsache die Mitbestimmung ansehen
können, die leider allzusehr verzettelt behandelt wiırd, da{ß selbst für denjen1-
SCH, der miıt den anstehenden Fragen ohl 1St, eın klares Bild heraus-
kommt. Miıt ank 1St vermerken, da{fß auch die Interessen der Verbraucher ıcht
Sanz vergesSsch Sind.

Der wahrhaft erschreckende Rückstand, 1n dem die 1m Münchener Grundsatz-
Von 1949 niedergelegten wirtschaftspolitischen Vorstellungen des DGB

und seiner Gewerkschaften hinter der Zeıt un selit 1959 hinter dem Grundsatzpro-
derjenigen polıtischen Parteı, miıt der diese Gewerkschaften un namentlich

ıhr Funktionärkörper weıtgehend iın Personalunion stehen, zurückgeblieben9
1sSt durch diesen Entwurtf eines gewerkschaftlichen Programms aufgeholt.
Damıt werden die Mitglieder un Funktionäre, die bisher Zzwel einander wider-
streitende wirtschaftspolitische Ordnungsbilder 1n iıhrer Brust tragen mufßten und
nach außen vertireten hatten, VON einer schwer erträglichen Belastung, nıcht

SapcNn, von einer Zerreifßsprobe befreit. Fuür die Allgemeinheit 1st anderes
Von größerer Bedeutung, da{fß nämlıch damıiıt der mancherorts immer noch beste-
hende Argwohn ausgeraumt wird, die deutsche Sozialdemokratie spiele auf Z7wel
Klavieren: eiınem modernen (Godesberger Grundsatzprogramm der Parteı) und
einem antıquierten (Münchener Grundsatzprogramm der Gewerkschaften), autf
jenem für die gewinnenden „bürgerlichen“ Kreise, auf diesem für die traditio-
nelle Anhängerschaft. Selbstverständlich bleibt die Frage often, ob siıch alle Soz1ial-
demokraten 1in Partei un Gewerkschaft bereit finden werden, die programmatisch
vollzogene Verjüngung mıtzumachen. Wenn die gewerkschaftliche Führung dieses
durchaus nehmende Rısıko einkalkuliert und, Cß icht allzu g1ioß Wer-

den lassen, einıge überholte Programmpunkte SOZUSASCH als Pietätsstücke kon-
serviert un anderen Stellen siıch mıiıt dehnbaren Formulierungen begnügt,

das NUr VON der Besonnenheit un dem Verantwortungsbewußtsein, mıt dem
die Vorarbeiten geleistet wurden. Lehrbuchhaft folgestreng ausgearbeitete Pro-
STamm können siıch 1Ur Diktaturen leisten: eın Programm, das VO  ; einem (36e-
werkschaftskongreß ZUu Beschluß erhoben werden soll, mu{ immer bıs eiınem
Zzewı1ssen Grade eın Kompromuiß se1nN; auch Programmpolitik 1St 1Ur die Kunst des
Möglichen.

261



2#  E

v e .

Sozialpolitischer eıl

Dem Entwurt der sozialpolitischen Grundsätze wurde bei eiıtem nıcht MItt der
gleichen Spannung entgegengesehen W 16 den euen wirtschaftspolitischen Grund-
satzen Ging En der Wirtschaftspolitik darum ob N dem DGB un sEINECN Ge-
werkschaften gelingen werde den och weitergeschleppten ideologischen
Ballast A VErSaANSCNCN Jahrzehnten abzuwerfen un den Anschluß Zeıt
und Wirklichkeit finden, standen Bereich der Sozialpolitik Fragen ÜAhn-
licher Bedeutung leider! iıcht auf der Tagesordnung.

Die Soz1ialpolitik der Bismarckzeıit, bzw. der Rahmen, ı den Bismarck die
Sozialpolitik des Kaiserreichs gestellt hatte, ı1ST den Gewerkschaften bis heute ıcht
eigentlich fragwürdig geworden. Ihre für diesen Bereich zuständigen Leute be-
herrschen die einschlägige ungeheuer weitläufige Gesetzgebung un die durch SIC

geschaffene, komplizierte Apparatur Mi1t£ vollendeter Meisterschaft S$1C

sind derart darın zuhause, da{(ß ıhr Denken ständig Verbesserung und
Ausbau dieses Systems kreist wobei allerdings Ce1in Abgleiten nach der Seite Ver-

sorgungsstaatlichen Denkens ıcht vermieden wırd Ob die veränderte p —
lıtische, soz1ale un: Sökonomische Lage iıcht A wrÄR nOot1ge, das System als Ganzes
einmal überprüfen, vielleicht CS auf andetre Grundlagen stellen, wenn ıcht
gar C1in völlig 5System Stelle setzen, diese Frage wırd och 2um
gesehen, geschweige denn, dafß S1IC die (semüter ErTeSCNH un: leidenschaftliche
Kämpfe auslösen würde.

In 7zwöltf Z iftern: Grundrechte der Arbeit, I1 Arbeit un Betrieb, 111 Ar-
beitsverhältnis, Beruft un Arbeit Schutz Arbeitsplatz VI Gesund-
heitssicherung, VII Soziale Sicherung, 111 Geldleistungen der Sozialen Siche-
rung, Fınanzıerung der Soz1alen Sıcherung, Soziale Selbstverwaltung, XI
Arbeits- un Sozialgerichtsbarkeit XII Internationale Sozialpolitik werden
allgemeinen 1Ur bekannte, ZU großen el Jlängst erfüllte Forderungen der
Gewerkschaften INV.  181er auch viele der derzeit noch ıcht erfüllten Forde-
IUNsSCH haben gzute Aussicht absehbarer Zeıt verwirklicht werden

Manche Siatze sind Selbstverständlichkeiten, dafß die „internationalen
Einrichtungen der Sozialen Sicherung W1C ZU Beıispiel die Internationale Arbeits-
UOrganısatıon die soz1ale Entwicklung ördern haben Wer wollte das schon
bezweifeln? Nıcht ganz ebenso selbstverständlich 1STt das Ausmaß der Rechte, deren
S1' die Gewerkschaften als „unabdingbar“ berühmen Wenn s heißt, „Abschluß
vVvon Tarifverträgen se1l allein Aufgabe der Gewerkschaften der Arbeitgeber
un ıhrer Organısationen” (I) 1ST das die bestehende Rechtslage; mMan

ann auch SagcCN, es SC1 tautologisch weil AAal Arbeitnehmerorganisation
SOWEIT CIH6E Gewerkschaft arbeitsrechtlichen Sınne 1ST als bei { die Voraus-
SETZUNgECN der Tarıffähigkeit erfüllt SIN Anders dagegen verhält es sich Wenn es

heißt, „  1e€ Gewerkschaften als die für die Vertretung VO Arbeitnehmerinteressen
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maßgebliche Institution seıen) allein berechtigt geeıgnete Vertreter der Arbeit-
nehmer für die Selbstverwaltungsorgane (SC der soz1alen Selbstverwaltung) be-
neENNECN (X) damıt erheben die Gewerkschaften Monopolanspruch der iıhnen
iıcht zukommt der W as auf dasselbe hinausliäuft übersteigern iıhre unıversale
Reprasentanz ZUT totalen Reptäasentanz Die Gewerkschaften INUSSCNMN sıch damit
abfinden, da{ß ON außer iıhnen auch andere, nıcht-tarıffähige, beruftliche der
berutfsständische Urganısatiıonen gibt die ebenfalls legitim Arbeitnehmerinteressen
eprasentieren Es Mag SC1IN, da{ß diese Urganıisatıonen ıcht das gleiche Gewicht

haben, WI1e C den Gewerkschaften ıcht zuletzt dank ihrer Tarithoheit zugewach-
SCH 1ST; autf keinen Fall aber können S1IC als unmaßgeblich abgetan werden der
können die Gewerkschaften sıch selbst kurzerhand als die ma{fßßgebliche nstıtu-
tiıon VÄREE Vertretung, se1i S Vo  S Arbeitnehmerinteressen, SC1 N der Arbeitnehmer-
interessch, aufwerten. Am allerwenigsten dürfen 1es Gewerkschaften fun die
ihrer WECNN auch 11UTr für S$1C selbst verbindlichen Idee nach auch keine konkurrie-
renden Gewerkschaften neben sich sehen wünschen Eıne Gewerkschaft die Eın-
heitsgewerkschaft sein prätendiert MUuU 111 S1C icht die Demokratie
un dem Totalitariısmus vertfallen icht Ur das Daseinsrecht nicht-gewerkschaft-
licher Arbeitnehmerorganisationen anerkennen, sondern ihnen auch Lebensraum
und Wirkungsmöglichkeit belassen.

Der bıs dahin VO'  e} den erwähnten Einzelheiten abgesehen ziemliıch beden-
kenlos folgende Leser wıird plötzlich aufgeschreckt WEeNnNn den etzten Absatz
von Z ıf T kommt: Die Gesellschaft 1ST verpflichtet sıch den Aufwendun-
4 der Famıilien der Sorgeberechtigten für deren Kinder beteiligen. Für jedes
ind 1ST unabhängig VO Einkommen C1in ausreichendes Kindergeld gewähren
In schlagendem Gegensatz der eindeutigen Absage den Kollektivismus
wirtschaftspolitischen e1] 1er der nackte un krasseste Kollektivismus er-

hüllt Tage Demzufolge 1ST enn 1er auch der Anschluß das Godesberger
Grundsatzprogramm der SPD gründliıch verfehlt Dort heißt es „Staat un (3
sellschaft haben die Famılie schützen, ördern un stärken W as durch
steuerlichen Familienlastenausgleich, Multterschaftshilfe und Kindergeld geschehen
soll ann fährt das Godesberger Grundsatzprogramm SanNZ Sinne des Sub-
sidiaritätsprinzıps fort Staat un Gesellschaft haben die Aufgabe, die Er-
ziehungskraft der Famılie stärken, Ss1ie den Bereichen, die S$1e ıcht austüllen
kann, un: notfalls etrfzen Hıer dagegen oll grundsätzlich die
Gesellschaft sich „an den Aufwendungen der Famılien der Sorgeberechtigten für
deren Kinder beteiligen Die Gesellschaft die sıch diesen Aufwendungen
beteiligt wırd unausbleiblich für sich Anspruch nehmen, auch ber Art un

Umfang dieser Aufwendungen ein Wort mitzureden S1C wiıird icht 1Ur den SOMN-

St1gen „Sorgeberechtigten sondern auch den Eltern selbst die Aufzucht un
Erziehung ıhrer Kinder hineinreden. Dafür, daß INnan MI1tt der Überführung VO  —

Unternehmen ı Gemeineigentum urz E  ‘9 werden 1er die Kinder „sozialısiert“
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Oswald Ü, Nell-Breuning
Man wıird den Ent@urf—sverfassern SCrn glauben können; da{fß S$1e das 1n keiner
Weıse beabsichtigen; darauf kommt s aber nıcht A} entscheidend iSt.: wohin die
1er aufgestellte Forderung folgerichtig führt Nach einem wohldurchdachten
(nıcht 1Ur steuerliıchen) Familienlastenausgleich besteht den heutigen Ver-
hältnıssen eın echtes Bedürfnis. „Kindergeld für jedes Kind“ mMag eine zügıge
Wahlparole se1IN; da aber weder der Politiker noch die Gewerkschaften es A4US der
„4 Dimension“ herbeizuzaubern vermOögen, vielmehr 6S ohl oder übel AaUS den
Taschen der Steuerzahler un damıt weitgehend der Empftänger selbst heraus-
zı1ehen mussen, ann „Kindergeld für jedes Kind“ iıcht die Lösung se1n; ( VOL-

Sperrt NUur den Weg eiınem echten Familienlastenausgleich.
Ware dieser unselige Absatz nicht, könnte 65 dem durchschnittlichen Leser

ohl entgehen, dafß der Programmentwurf immer den Arbeitnehmer als einzelnen
der die Arbeitnehmerschaft als Einheit 1mM Auge hat, dabei aber die Famılie über-
sıeht. Dıieser Schlußabsatz VO  —$ 7} 111 belehrt eines Besseren: die Famılie 1st
nıcht übersehen der VETSCSSCH; s1ie bekommt eınen Bettel: s1e wırd abgespeist MI1t
„Geldleistungen der Soz1ialen Siıcherung“. Soll INn  - Sagch. besser als nıchts, öder
soll iIna  } CN. nıchts ware hesser gewesen?

Dıie sozialpolitischen Grundsätze des Entwurfs geben Zeugnis VO  3 der Sachver-
ständigkeit der zuständigen Männer un Frauen in der Führung der .B-Ge-
werkschaften für den Gesamtbereich der Sozialpolitik herkömmlichen Stils Abge-
sehen VO  e dem eben erorterten unscheinbaren, aber alles andere als harmlosen Ah-
Satz bleibt der Blick in diesem Bannkreis befangen. Dıie Präiäambel un die WIrt-
schaftspolitischen Grundsätze griften wenıgstens mi1t knappen Andeutungen 1n den
weıteren, heute als „gesellschaftspolitisch“ bezeichneten Bereich hinaus; die sozial-
politischen Grundsätze erschöpfen sıch in Perfektionierung des überkommenen Be-
standes unserer verdienstvollen altehrwürdigen Sozialpolitik; Sal VO  - revolutio-
narem Elan fehlt jede Spur!
Kulturpolitischer Teıl

Eın wirklich kühner, aber WwW1e IMNan anerkennen mMu 1m Ganzen durchaus
wohlgelungener Wurf 1St der drıtte Teıl, der die kulturpolitischen Grundsätze enNt-

wickelt. In manchen reısen wırd AN Verwunderung ErrepCcN, Ja auf Ablehnung
stoßen, dafß sıch Gewerkschaften Klr interessiert zeıgen, da{ß S1e sıch erlau-
ben, ıcht materielle, sondern auch kulturelle Ansprüche stellen. Dabei annn
gelegentlich das Mißgeschick unterlaufen, da{ß Leute, die den Gewerkschaften kul-
turelle der Sar kulturpolitische Ambitionen verbieten un S1e strikt aut die Ver-

tretLung materieller Interessen beschränken wollen; den gleichen Gewerkschaiten
materialistische Gesinnung orwerten. Dıie Gewerkschaften können 65 ihnen iıcht
rechtmachen: beschränken sS1e sich aut das,; W ds ihnen angeblich aNein zusteht, ann
siınd s1ie dem Materi2alismus verfallen: lehnen s1e 65 ab, S1C} aut die Vertretung
ter_ieller Interessen beschränken oder beschränken lassen, machen S1e für den
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Arbeitsverhältnis stehenden Menschen den Anspruch auf Teilhabe den kul-
turellen Gütern un Werten der Gemeinschaft geltend ann 1ST das überhebliche
Anmafßung un Eingriff ı fremde Zuständigkeiten.

Die deutschen Gewerkschaften haben betont und ı iıhrer SaAaNzZCH Wirksam-
eıt ZzU Ausdruck gebracht da{ß @s ıhnen mehr als bloße Lohnerhöhung
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, da{fß es ıhnen vielmehr darum
geht der Menschenwürde des arbeitenden Menschen allen Bereichen un M1t

allen Aaus ıhr sıch ergebenden Folgen Anerkennung verschaften Deswegen haben
S1C die politische Gleichberechtigungb die dem Von den besitzenden
Kreıisen beherrschten Staat abgerungen werden mußte deswegen MNSCH S1C die
hulturelle Gleichstellung, die wesentlichen VO arbeitenden Menschen selbst C1i-

arbeitet werden MUu: während N Sache des Staates, der Gemeinden un freier
Instıtutionen iIST. die gee1ıgneten Voraussetzungen 2ZU schaften

Kulturelle CGüter hängen aufs eNSSTE M1 der relig1ösen der gCHC-
benenftalls a-religiösen Wertewelt des Menschen Darın liegt für kulturelle Bestre-
bungen VO  - Gewerkschaften, die als Einheitsgewerkschaften Menschen sehr Ver-

schıiedener Weltanschauung umfassen, nıcht NUuUr Al ernste Schwierigkeit sondern
auch eiNe unübersteigbare Grenze Der Vertasser dieser Zeıilen hat dem DGB un
sS$CiNCN Gewerkschaften wıeder dringend nahegelegt diese Grenze SOTSSaIN

achten un Zweıtelstall lieber C111 Stück VOT ıhr einzuhalten als sich der (je-
tahr au  n, S1C auch NUr unwissentlich un unbeabsichtigt überschreıiten
Dem 1er vorliegenden Entwurt 1ST CS erfreulicher Weıse gelungen, die Grenze
einzuhalten.

Den ı vA „Kulturpolitik ı Bund, Ländern un Gemeinden“ aufgestellten
Grundsätzen ann mMa  } D1}UL vorbehaltlos usiımmen,.

Die ı 7 ıff { 1 „Bildung un Erziehung“ unserem Bildungs- un Erziehungs-
geübte Kritik („genügt weder den gegenwWartıgen noch den zukünftigen An-

forderungen INa ÄRf ausgefallen SC1MH demgemäfß sınd die für ‚Schule“
un „Erwachsenenbildung aufgestellten Forderungen Z el recht SC-
SDanNnt un können jedenfalls Nnu schrittweise verwirklicht werden, während S1C]
CIN1SC andere höchst dringliche darunter befinden Wenn ıch bei verschiedenen
Gelegenheiten daraut hingewl1esen habe, da{fß die dem DGB angehörende Gewerk-
schaft Erziehung un Wissenschaft zufolge iıhrer weltanschaulichen Haltung keine
Einheitsgewerkschaft 1ST der auch für gylaubenstreue christliche oder jedenfalls
katholische Lehrpersonen Platz WAarc, C Radgl 1er NI Genugtuung festgestellt
werden, da{ß sich die kulturpolitischen Grundsätze des Entwurts VO  —$ solcher Eın-

seitigkeit durchaus freihalten Wenn gefordert wird, „das ZESAMTE Schulwesen als
einNne organische Einheit behandeln un allen seıinen Teilen gleichmäßig fÖör-
ern  CC S1N: damıt weder Bekenntnisschulen noch Privatschulen ausgeschlossen;

die Einrichtungen der Erwachsenenbildung angeht, wird erster Stelle
die Förderung der freigesellschaftliıchen Einrichtungen durch Staat un Gemeinden
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gefordert; erst ZwWwEeILer Stelle („darüber hinaus sollen Staat un Gemeinden
selbst „SCCIENETLE Einrichtungen Zzur Verstärkung dieser gesellschaftlichen Bildungs-
arbeit Zzur Verfügung stellen (Was diese Zıft H angeht, ann der Entwurt ZU

gewerkschaftlichen Grundsatzprogramm sich rühmen, dem Godesberger rund-
SAatzprogramm der SPD C1iNC Pferdelänge VOTAaUS$ sein!)

Auch Z{ I11 „Wıssenschaft un: Forschung steckt ıhre Ziele hoch weifß aber
doch auch wıeder Ma{iß halten wenn ZW ar allen Z Hochschulstudium
Befähigten der Zugang ZUTr Hochschule eröftnet werden soll wohlweislich ber
davon abgesehen wird die elterliche Entscheidungsfreiheit einzugreifen, be-

An allenfähigte Kinder ZWaANSSWCISC dem höheren Bildungsweg zuzuführen.
Unıiversıiıtäten un Hochschulen Lehrstühle für polıtische Wiıssenschaften und P..
ıtische Bildung für Industriesoziologie, Arbeits- un Sozialrecht für
Arbeitsmedizin einzurichten dürfte ber das Zi;el hinausschießen. Was soll bei-
spielsweise eine Hochschule für Musık MIit Industriesoziologie un Arbeitsmedizin
anfangen? Ganz abgesehen davon, daß die ahl der verfügbaren un verfügbarf Zzu machenden Lehrkräfte Sar icht ausreicht: INa  } muf S1C also Ort CINSETZEN;
S$1e dringendsten benötigt werden.

Zıft „KUunst:“ 15STt Cein wirklich ehrendes Zeugnis gewerkschaftlichen Kultur-
wiıllens.
Ina „Presse, Hörtunk un Fernsehen“ werden CIN1SC sehr schwierige Pro-

bleme allzu summarisch abgetan, insbesondere wenn die Pressefreiheit 190381

bei den Gewerkschaften beliebten Ausdruck der aber 1er Sal iıcht das Sagt
W as ZEMEINTL 1SE un worauf 6S offenbar ankommt als „unabdingbar bezeichnet
wırd Bekanntlich ringsecn alle Kulturstaaten, iıhnen die altesten un gefestigt-
sten Demokratien (Schweiz England), die rechte Begrenzung der Pressefreiheit
da auch Ka Umständen anderen, sCe1 6S höheren, se1 65 Augenblick gefähr-
deteren Werten den Vortritt lassen Mu Vielleicht 1St das auch den Entwurfsver-
fassern selbst bewußt enn S1C wollen die Intormationsfreiheit un die Meınungs-
freiheit der Presse CIBCNS gewährleistet sehen, W As sıch Ja erübrigen würde, Wenn

S$1e die „unabdingbare Presseftfreiheit als jeder Beschränkung entrückt ansiähen.
Volle Zustimmung verdient die die Einrichtungen des Hörfunks un: des ern-
sehens gerichtete Forderung Objektivität.

Nach vielen die anderen“ gerichteten Forderungen wirkt N versöhnlich
daß der DGB Z VI des kulturpolitischen Teıls „Internationale Kulturbezie-
hungen un damit den Sanzch Programmentwurf beschließt 190880 sıch
selbst gerichteten Aufforderung der vielleicht besser geSsagt Selbstverpflichtung,
„ Aus dem Prinzıp der Solidarität und AUS seiner Mitverantwortung den inter-
und supranatıionalen Institutionen sSC1NEN el ZUur Erfüllung der Auf-
gaben der auswartıgen un iınternationalen Kulturpolitik“ beizutragen.

oOrerst 1ST das alles noch Entwurft“ Die Entscheidung darüber lıegt bei em
auf den 24 AT November 1963 nach Düsseldorf einberufenen außerordentlichen
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Gewerkschaftskongreß. Wıe 1 der Kongreß verlaufen mag, die Natur der
Dınge bringt es IMIt sich, dafßauch denkbar ZUNsStLIgsSteEN Fall NUr eC1Mn Kompromiß
das Ergebnis SCınann. Bestätigt der Kongreß 1e 1 Entwurt der Präambel be-
kundete „Entschlossenheıit ZAUT: weltanschaulichen, relig1ösen und politischen ole-
ranz“ ‚ dann wırd ein Kompromifß zustandekommen, der ZW ar keinem Beteiligten
alleWünsche erfüllt, dem aber alle unbeschwert iıhre volle un aufrichtige Zu-

geben können.
Und annn beginnt die ungeheuere Aufgabe, die verkündeten Grundsätze wahr-

7zumachen 1 der Praxıs des Alltags.
M

ber Bischofskonferenzen
arl Rahner 5}

B,

Die rage nach Wesen un: Bedeutung der Bischofskonferenzen, ach deren wWUun-

schenswerter und gemeinkirchenrechtlich erst noch schaffender Stellung 1STt durch
das Konzzil! gestellt Es zeıigte S1C| schon dessen Begınn daß den Bischotskon-
ferenzen praktisch eine größere Bedeutung zukommt als eine solche rechrlich schon
verankert 1ST Es kam ZUr ersten Generalvyersammlung des italienischen Episkopa-
tes (ın Rom 15 ’ die die Geschichte kennt Es kam ZUrTr Bildung 7

gesamtafrikanischen Bischofskonferenz, die bereits bestehende der 1i Bildung
begriffene Bischofskontferenzen 7zusammenschlofß un eiNeEe der bestorganisierten
un dynamischsten Bischofskonferenzen wurde, die sich während der ersten Sit-
zungsperiode des Konzils bıldeten. 1€e€ Auswahl der Konzilsväter für die einzel-
nen Konzilskommissionen gyeschah weithin auf Grund VO  3 Vorschlägen, die VO  —_

einzelnen nationalen Bischofskonferenzen gemacht worden Schon ı der
ersten Periode des Konzils trat da un Ort die Tendenz ı Erscheinung, da{fß Ce111-

zelne Bischöte auf dem Konzil nıcht mehr bloß ı CISCHCIL Namen sprechen, SON-

ern als Sprecher bestimmter Gruppen VO  a Bischöfen, praktisch also VO Bischofs-
konferenzen, auftreten können un sollen. Man dartf vermuten, da{fß siıch der
ZzZweıiten Periode des Konzzils diese Entwicklung aus praktischen Gründen der (3@e-

Vgl 1et FRANSEN Die Bischofskonferenzen Kernproblem des Konzils Orı:entierung (1963) 119—123
bes 122
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